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Merkblatt Projekt-Beiträge 
Stand: August 2022 

Das Musikbüro Basel ist im Auftrag der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt 
verantwortlich für die Förderung der regionalen Popmusikszene. Dies wird mit einer 
Vielzahl an Angeboten von finanzieller Förderung über Beratung bis hin zur 
Interessenvertretung auf direkte wie indirekte Weise gewährleistet. 

Das Musikbüro Basel kann aussergewöhnliche popmusikalische Projekte aus der Region 
Basel unterstützen, die sonst nicht in den bestehenden Förderangeboten und 
Wettbewerben berücksichtigt werden können. Hierfür stehen insgesamt CHF 8‘000 
CHF pro Jahr zur Verfügung. 

Bewerbungsbedingungen 
• Das Projekt muss einen Bezug zur Popmusikszene der Region Basel haben. 
• Es muss innerhalb von 12 Monaten nach Förderentscheid realisiert werden. 
 
Nicht unterstützt werden: 
• Produktionskosten von Projekten, die aus anderen Förderprogrammen des 

Musikbüro Basel finanziert werden können; 
• Projekte und Investitionen, die bereits realisiert wurden. 

Bewerbungsverfahren 

Die Bewerbung um einen Projekt-Beitrag ist jederzeit möglich. Es können Beiträge 
gesprochen werden, solange Mittel im Fördertopf vorhanden sind. Für die Bewerbung ist 
ein Projektbeschrieb inkl. Finanzierungsplan zu senden an alain@musikbuerobasel.ch. 

Über die Vergabe eines Beitrags entscheidet abschliessend die Geschäftsstelle des 
Musikbüro Basel. Sie richtet ihre Beurteilung u.a. nach folgenden Kriterien: 

• Zielsetzungen des Projekts; 
• Seriösität und Transparenz des Projektbudgets; 
• ggf. innovatives Potenzial des Vorhabens und Auseinandersetzung mit aktuellen 

gesellschaftsrelevanten Fragestellungen (z.B. Nachhaltigkeit, Chancengerechtigkeit 
und Diversität) 

  



 S
ei

te
 2

 v
on

 2
 |

 M
er

kb
la

tt
 P

ro
je

kt
-B

ei
tr

äg
e 

Verpflichtungen 

Die Bewerber*innen verpflichten sich im Falle eines Beitrags: 

• das Musikbüro Basel im Falle entscheidender Abweichungen vom Projekt- und 
Finanzierungsplan umgehend zu informieren; 

• die Unterstützung durch das Musikbüro Basel an geeigneter Stelle mittels Logo oder 
Nennung bekanntzumachen; 

• nach Abschluss des Projekts unaufgefordert einen Abschlussbericht inkl. 
Abrechnung einzureichen. 

Dieses Merkblatt ist integraler Bestandteil des Förderprogramms. Mit dem Einsenden des Gesuchs 
bestätigen die Bewerber*innen von dessen Inhalt Kenntnis genommen zu haben und seine Gültigkeit 
anzuerkennen. 


